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Landratswahl:

Kreistagswahl:

Hier nur ein Kreuz!

Für die Kreistagswahl gilt: Sie dürfen jeder Bewerberin oder je-
dem Bewerber bis zu 3 Stimmen geben. Bitte achten Sie auf 
eine Stärkung unserer Gemeinde im Kreistag!

	 Damit keine Stimme verloren geht,
	 Listenkreuz nicht vergessen!

Beispielhafte, grafisch veränderte Darstellung. Nicht zur Stimmabgabe gültig.

Stimmzettel
für die Wahl der Landrätin/des Landrates

des Landkreises Freising am 08.03.2026
Nur eine Bewerberin oder einen Bewerber ankreuzen!

Wahlvorschlag
Nr. 2

Kennwort:
FW

Petz, Helmut
Landrat

Wahlvorschlag Nr. 2

Freie Wähler Kreis Freising

204	 Henn, Benjamin  Hallbergmoos

218	 Henning, Thomas  Hallbergmoos

230	 Junghans, Andreas  Hallbergmoos

236	 Fischer, Josef  Hallbergmoos

267	 van Berkum, Markus  Hallbergmoos

268	 Raith, Andreas  Hallbergmoos


3
3
3
3
3
3

Beispielhafte, grafisch veränderte Darstellung. Nicht zur Stimmabgabe gültig.

So wird gewählt:
Sie können im Wahllokal oder per Briefwahl wählen.
Briefwählerinnen und Briefwähler können Ihre Wahlunterla-
gen – ohne Angabe von Gründen – im Rathaus anfordern.
Die Wahllokale sind am Sonntag, den 8. März 2026, von 
8:00 Uhr bis 18:00 Uhr geöffnet.

Sie erhalten 3 Wahlzettel:
Blau für die Landratswahl, weiß für die Kreistagswahl und grün 
für die Gemeinderatswahl.

Wieviele Stimmen darf ich jeweils verteilen?
Für die Wahl der Gemeinderäte bzw. Kreisräte gilt grundsätz-
lich: Die Anzahl der Stimmen entspricht der Anzahl der zu 
vergebenden Mandate. Bei der Gemeinderatswahl in unserer 
Gemeinde heißt das, Sie dürfen insgesamt 24 Stimmen verge-
ben. Für den Kreistag haben Sie 70 Stimmen.

Darf ich einer Kandidatin/einem Kandidaten auch mehr 
als eine Stimme geben?
Beim Gemeinderat dürfen Sie maximal 24 Stimmen auf einzel-
ne Kandidatinnen und Kandidaten verteilen, für den Kreistag 
dürfen Sie maximal 70 Stimmen verteilen. Wenn Sie eine oder 
mehrere Personen ganz besonders unterstützen wollen, kön-
nen Sie einzelnen Bewerberinnen/Bewerbern statt einer auch 
zwei oder maximal drei Stimmen geben (Kumulieren 
oder auch Häufeln genannt).

Was sind Reststimmen bzw. muss ich ein Listenkreuz ver-
geben?
Wer nicht alle Stimmen auf einzelne Kandidatinnen/Kandida-
ten verteilen will, kann zusätzlich eine Liste ankreuzen. Wenn 
Sie zum Beispiel 5 Stimmen noch nicht vergeben haben und 
ein Listenkreuz bei den Freien Wählern setzen, bekommen die 
ersten 5 Bewerberinnen/Bewerber dieser Liste eine Stimme.
Wenn Sie ein Listenkreuz machen, können Sie dennoch auch 
einzelne Personen von anderen Listen wählen (Panaschieren).

TIPP: Machen Sie also in jedem Fall ein Listenkreuz, um 
keine Stimme zu „verschenken“!



So wählen Sie Ihre Kandidatinnen/Kandidaten der Freien Wähler

Gemeinderatswahl:
Für die Gemeinderatswahl haben Sie 24 Stimmen.
Sie dürfen jeder Bewerberin oder jedem Bewerber bis zu 
3  Stimmen geben, schreiben Sie dazu die entsprechende 
Zahl in das Kästchen neben dem Namen.

	 Damit keine Stimme verloren geht,
	 Listenkreuz nicht vergessen!

Wahlvorschlag Nr. 2
Freie Wähler Hallbergmoos/
Goldach e.V.
201	 Henning, Thomas, Elektro-Meister

202	 Fischer, Josef, selbstständiger Kaufmann

203	 Reitmeyer, Michaela, Bürokauffrau

204	 Friedl, Michaela, Patentanwaltsfachangestellte

205	 Streitberger, Markus, Controller

206	 Straub, Christian, Gastronom

207	 Giggenbach, Katrin, Physiotherapeutin

208	 Gilch, Martin, Büroassistent, selbstst. Dienstleister

209	 Weiß, Franz, selbstständiger Bäckermeister

210	 Kaiser, Thomas, Wirtschaftsfachwirt

211	 Junghans, Andreas, IT-Unternehmer

212	 Kestler, Herbert, Verwaltungsrat a. D.

213	 Jürgenhake, Oliver, Vertriebsleiter

214	 van Berkum, Markus, Elektroingenieur

215	 Bochnig, Ralph, Versicherungsbetriebswirt

216	 Ziegltrum, Eva, Tagesmutter

217	 Schneider, Sybille, Zollsachbearbeiterin

218	 Habel, Carmen, Praxismanagerin

219	 Anton, Anja, Erzieherin

220	 Brunnschneider, Stephanie, Bauzeichnerin

221	 Stallmeister, Sophia, Landschaftsgärtnerin

222	 Föst, Christine, Marketing Managerin

223	 Rau, Michael, Betriebswirt Handwerk

224	 Deissenrieder, Florian, Hausarzt



Gemeinsam. Gemeinde. Gestalten.
Beispielhafte, grafisch veränderte Darstellung. Nicht zur Stimmabgabe gültig.
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KOMMUNALE POLITIK
•	 Stärkere Bürgerbeteiligung (Arbeitskreise, Vereine, Verbände)
•	 Mehr Gewicht und Einfluss für südliche Landkreis-Gemeinden

ORTSENTWICKLUNG
•	 Tradition bewahren, moderne Planung fördern
•	 Verdichtung im Zentrum, lebendiger Rathausplatz

BILDUNG & KULTUR
•	 Beste Betreuung und Bildung bis zum Abschluss
•	 Ganztagsschule und weiterführende Schulen
•	 Kultur und Erwachsenenbildung stärken

WOHNEN
•	 Bezahlbarer und sozialer Wohnraum
•	 Barrierefreie/seniorengerechte Wohnungen
•	 Mehr Grün- und Parkanlagen

UMWELT
•	 Ausbau von ÖPNV, Fuß- und Radwegen
•	 Erneuerbare Energien ausbauen, Bürger beteiligen

EHRENAMT
•	 Vereine und Ehrenamt gezielt fördern
•	 Engagement anerkennen

WIRTSCHAFT
•	 Einzelhandel und Handwerk stärken
•	 Gewerbegebiet „MABP“ weiterentwickeln

FLUGHAFEN
•	 Flughafen als wichtiger wirtschaftlicher Partner
•	 Minimierung negativer Auswirkungen (Lärm, Emissionen, Verkehr)
•	 Klare Ablehnung der dritten Start- und Landebahn

VERKEHR
•	 Ausbau B301 und Flughafen-Abbiegespur
•	 Verkehrsberuhigte Wohngebiete
•	 Wo sinnvoll, Fuhrpark auf umweltfreundliche Antriebe umstellen

LANDWIRTSCHAFT
•	 Regionale, nachhaltige Produktion unterstützen
•	 Direktvermarktung und Wertschätzung erhöhen

SENIOREN
•	 Barrierefreie Infrastruktur
•	 Teilhabe und Unterstützung verbessern
•	 Förderung eines selbstbestimmten Lebens

KINDER & JUGEND
•	 Bildung und Freizeit fördern
•	 Beteiligung und Verantwortung stärken

Ausführliches Wahlprogramm: siehe Broschüre bzw. Homepage!


